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Gesetz über den Widerruf von Haustürgeschäften und ähnlichen Geschäften (Auszug) 
- HaustürWG aF -  

IdF v. 16.1.1986 (bis 30.9.2000) 

 

§ 1 Widerrufsrecht 

(1) Eine auf den Abschluss eines Vertrages über eine 
entgeltliche Leistung gerichtete Willenserklärung, 
zu der der Erklärende (Kunde) 

1. durch mündliche Verhandlungen an seinem Ar-
beitsplatz oder im Bereich einer Privatwohnung, 

2. anlässlich einer von der anderen Vertragspartei 
oder von einem Dritten zumindest auch in ihrem 
Interesse durchgeführten Freizeitveranstaltung 
oder 

3. im Anschluss an ein überraschendes Ansprechen 
in Verkehrsmitteln oder im Bereich öffentlich zu-
gänglicher Verkehrsflächen 

bestimmt worden ist, wird erst wirksam, wenn der 
Kunde sie nicht binnen einer Frist von einer Woche 
schriftlich widerruft. 

(2) Das Widerrufsrecht besteht nicht, wenn  

1. im Falle von Absatz 1 Nr. 1 die mündlichen Ver-
handlungen, auf denen der Abschluss des Ver-
trags beruht, auf vorhergehende Bestellung des 
Verbrauchers geführt worden sind oder 

2. die Leistung bei Abschluss der Verhandlungen 
sofort erbracht und bezahlt wird und das Entgelt 
achtzig Deutsche Mark nicht übersteigt oder 

3. die Willenserklärung von einem Notar beurkun-
det worden ist. 

 

§ 2 Ausübung des Widerrufsrechts; Belehrung 

(1) 1Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige 
Absendung des Widerrufs. 2Der Lauf der Frist be-
ginnt erst, wenn die andere Vertragspartei dem 
Kunden eine drucktechnisch deutliche gestaltete 
schriftliche Belehrung über sein Recht zum Wider-
ruf einschließlich Name und Anschrift des Wider-
rufsempfängers sowie einschließlich der Bestim-
mung des Satzes 1 ausgehändigt hat. 3Die Beleh-
rung darf keine anderen Erklärungen enthalten und 
ist vom Kunden zu unterschreiben. 4Unterbleibt 
diese Belehrung, so erlischt das Widerrufsrecht des 
Kunden erst einen Monat nach beiderseits vollstän-
diger Erbringung der Leistung. 

(2) Ist streitig, ob oder zu welchem Zeitpunkt die 
Belehrung dem Kunden ausgehändigt worden ist, 
so trifft die Beweislast die andere Vertragspartei. 

 

§ 3 Rechtsfolgen des Widerrufs 

(1) 1Im Falle des Widerrufs ist jeder Teil verpflichtet, 
dem anderen Teil die empfangene Leistung zurück-
zugewähren. 2Der Widerruf wird durch eine Ver-
schlechterung, den Untergang oder anderweitige 
Unmöglichkeit der Herausgabe des empfangenen 
Gegenstands nicht ausgeschlossen. 3Hat der Kunde 
die Verschlechterung, den Untergang oder die an-
derweitige Unmöglichkeit zu vertreten, so hat er der 
anderen Vertragspartei die Wertminderung oder 
den Wert zu ersetzen. 
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(2) Ist der Kunde nicht nach § 2 belehrt worden und 
hat er auch nicht anderweitig Kenntnis von seinem 
Recht zum Widerruf erlangt, so hat er eine Ver-
schlechterung, den Untergang oder die anderweiti-
ge Unmöglichkeit nur dann zu vertreten, wenn er 
diejenige Sorgfalt nicht beachtet hat, die er in eige-
nen Angelegenheiten anzuwenden pflegt. 

(3) Für die Überlassung des Gebrauchs oder die 
Benutzung einer Sache sowie für sonstige Leistun-
gen bis zu dem Zeitpunkt der Ausübung des Wi-
derrufs ist deren Wert zu vergüten; die durch die 
bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme einer Sache 
oder Inanspruchnahme einer sonstigen Leistung 
eingetretene Wertminderung bleibt außer Betracht.  

(4) Der Kunde kann für die auf die Sache gemachten 
notwendigen Aufwendungen Ersatz von der ande-
ren Vertragspartei verlangen. 

 

§ 4 Zug-um-Zug-Verpflichtung 

Die sich nach § 3 ergebenden Verpflichtungen der 
Vertragsparteien sind Zug um Zug zu erfüllen. 

 

§ 5 Umgehungsverbot, Unabdingbarkeit 

(1) Dieses Gesetz findet auch Anwendung, wenn 
seine Vorschriften durch anderweitige Gestaltungen 
umgangen werden.  

(2) Erfüllt ein Geschäft im Sinne des § 1 Abs. 1 
zugleich die Voraussetzungen eines Geschäfts nach 
dem Verbraucherkreditgesetz, nach § 11 des Geset-
zes über den Vertrieb ausländischer Investmentan-
teile und über die Besteuerung der Erträge aus 
ausländischen Investmentanteilen, nach § 23 des 

Gesetzes über Kapitalanlagegesellschaften oder 
nach § 4 des Gesetzes zum Schutz der Teilnehmer 
am Fernunterricht, so sind nur die Vorschriften 
dieser Gesetze anzuwenden.  

(3) Erfüllt ein Geschäft im Sinne des § 1 Abs. 1 
zugleich die Voraussetzungen eines Geschäftes nach 
dem Teilzeit-Wohnrechtegesetz, so sind in Bezug 
auf das Widerrufsrecht nur die Vorschriften des 
Teilzeit-Wohnrechtegesetzes anzuwenden.  

(4) 1Von diesem Gesetze zum Nachteil des Kunden 
abweichende Vereinbarungen sind unwirksam. 
2Beim Abschluss eines Kaufvertrags auf Grund 
eines Verkaufsprospekts kann das Widerrufsrecht 
nach § 1 Abs. 1 durch ein schriftlich eingeräumtes, 
uneingeschränktes Rückgaberecht entsprechend § 8 
Abs. 2 Satz 1 bis 5 Verbraucherkreditgesetz ersetzt 
werden; Voraussetzung ist, dass der Kunde den 
Verkaufsprospekt in Abwesenheit der anderen 
Vertragspartei eingehend zur Kenntnis nehmen 
konnte und zwischen dem Kunden und der anderen 
Vertragspartei im Zusammenhang mit diesem oder 
einem späteren Geschäft eine ständige Verbindung 
aufrechterhalten werden soll. 

 

§ 6 Anwendungsbereich 

Die Vorschriften dieses Gesetzes finden keine An-
wendung, 

1. wenn der Kunde den Vertrag in Ausübung einer 
selbständigen Erwerbstätigkeit abschließt oder 
die andere Vertragspartei nicht geschäftsmäßig 
handelt, 

2. beim Abschluss von Versicherungsverträgen. 

 

 

 

Gesetz über den Widerruf von Haustürgeschäften und ähnlichen Geschäften (Auszug) 
- HaustürWG - 

 IdF v. 29.6.2000 (1.10.2000 bis 31.12.2001) 

 

§ 1 Widerrufsrecht 

(1) 1Einem Verbraucher steht ein Widerrufsrecht 
nach § 361a des Bürgerlichen Gesetzbuchs bei Ver-
trägen mit einem Unternehmer zu, die eine entgelt-
liche Leistung zum Gegenstand haben und zu de-
nen er  

1. durch mündliche Verhandlungen an seinem Ar-
beitsplatz oder im Bereich einer Privatwohnung, 

2. anlässlich einer von der anderen Vertragspartei 
oder von einem Dritten zumindest auch in ihrem 
Interesse durchgeführten Freizeitveranstaltung 
oder 
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3. im Anschluss an ein überraschendes Ansprechen 
in Verkehrsmitteln oder im Bereich öffentlich zu-
gänglicher Verkehrsflächen 

bestimmt worden ist. 2Dem Verbraucher kann an-
stelle des Widerrufsrechts ein Rückgaberecht nach 
§ 361b des Bürgerlichen Gesetzbuchs eingeräumt 
werden, wenn zwischen dem Verbraucher und dem 
Unternehmer im Zusammenhang mit diesem oder 
einem späteren Geschäft auch eine ständige Verbin-
dung aufrechterhalten werden soll.  

(2) Das Widerrufsrecht oder Rückgaberecht besteht 
nicht, wenn  

1. im Falle von Absatz 1 Nr. 1 die mündlichen Ver-
handlungen, auf denen der Abschluss des Ver-
trags beruht, auf vorhergehende Bestellung des 
Verbrauchers geführt worden sind oder 

2. die Leistung bei Abschluss der Verhandlungen 
sofort erbracht und bezahlt wird und das Entgelt 
40 Euro nicht übersteigt oder 

3. die Willenserklärung von einem Notar beurkun-
det worden ist. 

 

§ 2 Ende der Widerrufsfrist 

Unterbleibt die Belehrung nach § 361a Abs. 1 Satz 3 
und 4 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, so erlischt das 
Widerrufsrecht des Verbrauchers erst einen Monat 
nach beiderseits vollständiger Erbringung der Leis-
tung.  

 

§§ 3 und 4  

- weggefallen - 

 

§ 5 Umgehungsverbot, Unabdingbarkeit 

(1) Dieses Gesetz findet auch Anwendung, wenn 
seine Vorschriften durch anderweitige Gestaltungen 
umgangen werden.  

(2) Erfüllt ein Geschäft im Sinne des § 1 Abs. 1 
zugleich die Voraussetzungen eines Geschäfts nach 
dem Verbraucherkreditgesetz, nach § 11 des Geset-
zes über den Vertrieb ausländischer Investmentan-
teile und über die Besteuerung der Erträge aus 
ausländischen Investmentanteilen, nach § 23 des 
Gesetzes über Kapitalanlagegesellschaften oder 
nach § 4 des Gesetzes zum Schutz der Teilnehmer 
am Fernunterricht, so sind nur die Vorschriften 
dieser Gesetze anzuwenden.  

(3) Erfüllt ein Geschäft im Sinne des § 1 Abs. 1 
zugleich die Voraussetzungen eines Geschäftes nach 
dem Teilzeit-Wohnrechtegesetz, so sind in Bezug 
auf das Widerrufsrecht nur die Vorschriften des 
Teilzeit-Wohnrechtegesetzes anzuwenden.  

(4) Von den Vorschriften dieses Gesetzes zum Nach-
teil des Kunden abweichende Vereinbarungen sind 
unwirksam.  

 

§ 6  Anwendungsbereich 

Die Vorschriften dieses Gesetzes finden keine An-
wendung beim Abschluss von Versicherungsver-
trägen.  

 

Verbraucherkreditgesetz (Auszug) 
- VerbrKrG - 

IdF v. 29.6.2000 (bis 31.12.2001) 

 

§ 3 Ausnahmen 

(1) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf Kre-
ditverträge und auf Verträge über die Vermittlung 
oder den Nachweis von Kreditverträgen,  

1. bei denen der auszuzahlende Kreditbetrag (Net-
tokreditbetrag) oder Barzahlungspreis 200 Eu-
ro nicht übersteigt; 

2. wenn der Kredit für die Aufnahme einer gewerb-
lichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit 
bestimmt ist und der Nettokreditbetrag oder Bar-
zahlungspreis 50.000 Euro übersteigt; 

3. durch die dem Verbraucher ein Zahlungsauf-
schub von nicht mehr als drei Monaten einge-
räumt wird; 
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4. die ein Arbeitgeber mit seinem Arbeitnehmer zu 
Zinsen abschließt, die unter den marktüblichen 
Sätzen liegen; 

5. die im Rahmen der Förderung des Wohnungswe-
sens und des Städtebaus auf Grund öffentlich-
rechtlicher Bewilligungsbescheide oder auf 
Grund von Zuwendungen aus öffentlichen Haus-
halten unmittelbar zwischen der die Fördermittel 
vergebenden öffentlich-rechtlichen Anstalt und 
dem Verbraucher zu Zinssätzen abgeschlossen 
werden, die unter den marktüblichen Sätzen lie-
gen. 

(2) Keine Anwendung finden ferner  

1. § 4 Abs. 1 Satz 4 und 5, §§ 6, 13 Abs. 3 und § 14 
auf Finanzierungsleasingverträge; 

2. § 4 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 Buchstabe b und die §§ 7, 9 
und 11 bis 13 auf Kreditverträge, nach denen der 
Kredit von der Sicherung durch ein Grundpfand-
recht abhängig gemacht und zu für grundpfand-
rechtlich abgesicherte Kredite und deren Zwi-
schenfinanzierung üblichen Bedingungen ge-
währt wird; der Sicherung durch ein Grund-
pfandrecht steht es gleich, wenn von einer sol-
chen Sicherung gemäß § 7 Abs. 3 bis 5 des Geset-
zes über Bausparkassen abgesehen wird; 

3. die §§ 4 bis 7 und 9 Abs. 2 auf Kreditverträge, die 
in ein nach den Vorschriften der Zivilprozessord-
nung errichtetes gerichtliches Protokoll aufge-
nommen oder notariell beurkundet sind, wenn 
das Protokoll oder die notarielle Urkunde den 
Jahreszins, die bei Abschluss des Vertrages in 
Rechnung gestellten Kosten des Kredits sowie die 
Voraussetzungen enthält, unter denen der Jahres-
zins oder die Kosten geändert werden können; 

4. § 9 auf Kreditverträge, die der Finanzierung des 
Erwerbs von Wertpapieren, Devisen oder Edel-
metallen dienen. 

 

§ 4 Schriftform, erforderliche Angaben 

(1) 1Der Kreditvertrag bedarf der schriftlichen Form. 
2Der Form ist genügt, wenn Antrag und Annahme 
durch die Vertragsparteien jeweils getrennt schrift-
lich erklärt werden. 3Der Abschluss des Vertrages in 
elektronischer Form ist ausgeschlossen. 4Die Erklä-
rung des Kreditgebers bedarf keiner Unterzeich-
nung, wenn sie mit Hilfe einer automatischen Ein-
richtung erstellt wird. 5Die vom Verbraucher zu 
unterzeichnende Erklärung muss angeben  

1. bei Kreditverträgen im Allgemeinen  

a) den Nettokreditbetrag, gegebenenfalls die 
Höchstgrenze des Kredits; 

b) den Gesamtbetrag aller vom Verbraucher zur 
Tilgung des Kredits sowie zur Zahlung der 
Zinsen und sonstigen Kosten zu entrichtenden 
Teilzahlungen, wenn der Gesamtbetrag bei Ab-
schluss des Kreditvertrags für die gesamte 
Laufzeit der Höhe nach feststeht. Ferner ist bei 
Krediten mit veränderlichen Bedingungen, die 
in Teilzahlungen getilgt werden, ein Gesamtbe-
trag auf der Grundlage der bei Abschluss des 
Vertrags maßgeblichen Kreditbedingungen an-
zugeben. Kein Gesamtbetrag ist anzugeben bei 
Krediten, bei denen die Inanspruchnahme bis 
zu einer Höchstgrenze freigestellt ist; 

c) die Art und Weise der Rückzahlung des Kre-
dits oder, wenn eine Vereinbarung hierüber 
nicht vorgesehen ist, die Regelung der Ver-
tragsbeendigung; 

d) den Zinssatz und alle sonstigen Kosten des 
Kredits, die, soweit ihre Höhe bekannt ist, im 
Einzelnen zu bezeichnen, im Übrigen dem 
Grunde nach anzugeben sind, einschließlich 
etwaiger vom Verbraucher zu tragender Ver-
mittlungskosten; 

e) den effektiven Jahreszins oder, wenn eine Än-
derung des Zinssatzes oder anderer preisbe-
stimmender Faktoren vorbehalten ist, den an-
fänglichen effektiven Jahreszins; zusammen mit 
dem anfänglichen effektiven Jahreszins ist auch 
anzugeben, unter welchen Voraussetzungen 
preisbestimmende Faktoren geändert werden 
können und auf welchen Zeitraum Belastun-
gen, die sich aus einer nicht vollständigen Aus-
zahlung oder aus einem Zuschlag zu dem Kre-
ditbetrag ergeben, bei der Berechnung des ef-
fektiven Jahreszinses verrechnet werden; 

f) die Kosten einer Restschuld- oder sonstigen 
Versicherung, die im Zusammenhang mit dem 
Kreditvertrag abgeschlossen wird; 

g)  zu bestellende Sicherheiten; 

2. bei Kreditverträgen, die die Lieferung einer be-
stimmten Sache oder die Erbringung einer be-
stimmten anderen Leistung gegen Teilzahlungen 
zum Gegenstand haben,  

a) den Barzahlungspreis; 
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b) den Teilzahlungspreis (Gesamtbetrag von An-
zahlung und allen vom Verbraucher zu entrich-
tenden Teilzahlungen einschließlich Zinsen 
und sonstiger Kosten); 

c) Betrag, Zahl und Fälligkeit der einzelnen Teil-
zahlungen; 

d) den effektiven Jahreszins; 

e) die Kosten einer Versicherung, die im Zusam-
menhang mit dem Kreditvertrag abgeschlossen 
wird; 

f) die Vereinbarung eines Eigentumsvorbehalts 
oder einer anderen zu bestellenden Sicherheit. 

6Der Angabe eines Barzahlungspreises und eines 
effektiven Jahreszinses bedarf es nicht, wenn der 
Kreditgeber nur gegen Teilzahlungen Sachen liefert 
oder Leistungen erbringt.  

(2) 1Effektiver Jahreszins ist die in einem Vomhun-
dertsatz des Nettokreditbetrags oder des Barzah-
lungspreises anzugebende Gesamtbelastung pro 
Jahr. 2Die Berechnung des effektiven und des an-
fänglichen effektiven Jahreszinses richtet sich nach 
§ 4 der Verordnung zur Regelung der Preisangaben. 

(3) Der Kreditgeber hat dem Verbraucher eine Ab-
schrift der Vertragserklärungen auszuhändigen. 

 

§ 6 Rechtsfolgen von Formmängeln 

(1) Der Kreditvertrag ist nichtig, wenn die Schrift-
form insgesamt nicht eingehalten ist oder wenn eine 
der in § 4 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 Buchstabe a bis f und 
Nr. 2 Buchstabe a bis e vorgeschriebenen Angaben 
fehlt. 

(2) 1Ungeachtet eines Mangels nach Absatz 1 wird 
der Kreditvertrag in den Fällen des § 4 Abs. 1 Satz 4 
Nr. 1 gültig, soweit der Verbraucher das Darlehen 
empfängt oder den Kredit in Anspruch nimmt. 
2Jedoch ermäßigt sich der dem Kreditvertrag 
zugrunde gelegte Zinssatz (§ 4 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 
Buchstabe d) auf den gesetzlichen Zinssatz, wenn 
seine Angabe, die Angabe des effektiven oder an-
fänglichen effektiven Jahreszinses oder die Angabe 
des Gesamtbetrags nach Buchstabe b fehlt. 3Nicht 
angegebene Kosten werden vom Verbraucher nicht 
geschuldet. 4Vereinbarte Teilzahlungen sind unter 
Berücksichtigung der verminderten Zinsen oder 
Kosten neu zu berechnen. 5Ist nicht angegeben, 
unter welchen Voraussetzungen preisbestimmende 
Faktoren geändert werden können, so entfällt die 

Möglichkeit, diese zum Nachteil des Verbrauchers 
zu ändern. 6Sicherheiten können bei fehlenden An-
gaben hierüber nicht gefordert werden; dies gilt 
nicht, wenn der Nettokreditbetrag 50 000 Euro ü-
bersteigt.  

(3) 1Ungeachtet eines Mangels nach Absatz 1 wird 
der Kreditvertrag in den Fällen des § 4 Abs. 1 Satz 4 
Nr. 2 gültig, wenn dem Verbraucher die Sache ü-
bergeben oder die Leistung erbracht wird. 2Jedoch 
ist der Barzahlungspreis höchstens mit dem gesetz-
lichen Zinssatz zu verzinsen, wenn die Angabe des 
Teilzahlungspreises oder des effektiven Jahreszinses 
fehlt. 3Ist ein Barzahlungspreis nicht genannt, so gilt 
im Zweifel der Marktpreis als Barzahlungspreis. 
4Die Bestellung von Sicherheiten kann bei fehlenden 
Angaben hierüber nicht gefordert werden.  

(4) Ist der effektive oder der anfängliche effektive 
Jahreszins zu niedrig angegeben, so vermindert sich 
in den Fällen des § 4 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 der dem 
Kreditvertrag zugrunde gelegte Zinssatz, in den 
Fällen des § 4 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 der Teilzahlungs-
preis um den Vomhundertsatz, um den der effekti-
ve oder anfängliche effektive Jahreszins zu niedrig 
angegeben ist. 

 

§ 7  Widerrufsrecht 

(1) 1Dem Verbraucher steht ein Widerrufsrecht nach 
§ 361a des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu. 2Hat ein 
Kreditvertrag die Lieferung einer Sache oder die 
Erbringung einer anderen Leistung zum Gegens-
tand, so kann anstelle des Widerrufsrechts ein 
Rückgaberecht nach § 361b des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs eingeräumt werden.  

(2) Wird der Verbraucher nicht entsprechend § 361a 
Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sowie über 
den Wegfall des Widerrufsrechts nach Absatz 3 
belehrt, so erlischt das Widerrufsrecht erst nach 
beiderseits vollständiger Erbringung der Leistung, 
spätestens jedoch ein Jahr nach Abgabe der auf den 
Abschluss des Kreditvertrags gerichteten Willenser-
klärung des Verbrauchers.  

(3) Hat der Verbraucher in den Fällen des § 4 Abs. 1 
Satz 4 Nr. 1 das Darlehen empfangen, gilt der Wi-
derruf als nicht erfolgt, wenn er das Darlehen nicht 
binnen zweier Wochen entweder nach Erklärung 
des Widerrufs oder nach Auszahlung des Darlehens 
zurückzahlt.  



 

© 2009 Prof. Dr. Georg Bitter, Mannheim                                                  6 

(4) 1Die Absätze 1 bis 3 finden keine Anwendung 
auf die in § 5 Abs. 1 Satz 1 genannten Kreditverträ-
ge, wenn der Verbraucher nach dem Kreditvertrag 
den Kredit jederzeit ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist und ohne zusätzliche Kosten zurückzah-
len kann. 2Sie finden ferner keine Anwendung, 
wenn der Kreditvertrag der Finanzierung des Er-
werbs eines Teilzeitnutzungsrechts an einem 
Wohngebäude dient und mit dem Erwerbsvertrag 
eine wirtschaftliche Einheit bildet.  

 

§ 9 Verbundene Geschäfte 

(1) 1Ein Kaufvertrag bildet ein mit dem Kreditver-
trag verbundenes Geschäft, wenn der Kredit der 
Finanzierung des Kaufpreises dient und beide Ver-
träge als wirtschaftliche Einheit anzusehen sind. 
2Eine wirtschaftliche Einheit ist insbesondere anzu-
nehmen, wenn der Kreditgeber sich bei der Vorbe-
reitung oder dem Abschluss des Kreditvertrags der 
Mitwirkung des Verkäufers bedient. 

(2) 1Der Verbraucher ist an seine auf den Abschluss 
des verbundenen Kaufvertrags gerichtete Willens-
erklärung nicht gebunden, wenn er den Kreditver-
trag gemäß § 7 Abs. 1 in Verbindung mit § 361a des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs fristgerecht widerrufen 
hat. 2Hierauf ist in der Belehrung nach § 361a Abs. 1 

Satz 3 und 4 hinzuweisen. 3§ 7 Abs. 3 findet keine 
Anwendung. 4Ist der Nettokreditbetrag dem Ver-
käufer bereits zugeflossen, so tritt der Kreditgeber 
im Verhältnis zum Verbraucher hinsichtlich der 
Rechtsfolgen des Widerrufs (§ 361a Abs. 2 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs) in die Rechte und Pflichten 
des Verkäufers aus dem Kaufvertrag ein.  

(3) 1Der Verbraucher kann die Rückzahlung des 
Kredits verweigern, soweit Einwendungen aus dem 
verbundenen Kaufvertrag ihn gegenüber dem Ver-
käufer zur Verweigerung seiner Leistung berechti-
gen würden. 2Dies gilt nicht, wenn der finanzierte 
Kaufpreis 200 Euro nicht überschreitet sowie bei 
Einwendungen, die auf einer zwischen dem Ver-
käufer und dem Verbraucher nach Abschluss des 
Kreditvertrags vereinbarten Vertragsänderung 
beruhen. 3Beruht die Einwendung des Verbrauchers 
auf einem Mangel der gelieferten Sache und ver-
langt der Verbraucher auf Grund vertraglicher oder 
gesetzlicher Bestimmungen Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung, so kann er die Rückzahlung des 
Kredits erst verweigern, wenn die Nachbesserung 
oder Ersatzlieferung fehlgeschlagen ist.  

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für Kre-
dite, die zur Finanzierung des Entgelts für eine 
andere Leistung als die Lieferung einer Sache ge-
währt werden. 

 

 

Bürgerliches Gesetzbuch (Auszug) 
- BGB -  

(seit 1.1.2002) 

 

§ 312 Widerrufsrecht bei Haustürgeschäften 

(1) 1Bei einem Vertrag zwischen einem Unterneh-
mer und einem Verbraucher, der eine entgeltliche 
Leistung zum Gegenstand hat und zu dessen Ab-
schluss der Verbraucher  

1. durch mündliche Verhandlungen an seinem Ar-
beitsplatz oder im Bereich einer Privatwohnung, 

2. anlässlich einer vom Unternehmer oder von ei-
nem Dritten zumindest auch im Interesse des Un-
ternehmers durchgeführten Freizeitveranstaltung 
oder 

3. im Anschluss an ein überraschendes Ansprechen 
in Verkehrsmitteln oder im Bereich öffentlich zu-
gänglicher Verkehrsflächen 

bestimmt worden ist (Haustürgeschäft), steht dem 
Verbraucher ein Widerrufsrecht gemäß § 355 zu. 
2Dem Verbraucher kann anstelle des Widerrufs-
rechts ein Rückgaberecht nach § 356 eingeräumt 
werden, wenn zwischen dem Verbraucher und dem 
Unternehmer im Zusammenhang mit diesem oder 
einem späteren Geschäft auch eine ständige Verbin-
dung aufrechterhalten werden soll.  

(2) Die erforderliche Belehrung über das Widerrufs- 
oder Rückgaberecht muss auf die Rechtsfolgen des 
§ 357 Abs. 1 und 3 hinweisen.  

(3) Das Widerrufs- oder Rückgaberecht besteht 
unbeschadet anderer Vorschriften nicht bei Versi-
cherungsverträgen oder wenn  
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1. im Falle von Absatz 1 Nr. 1 die mündlichen Ver-
handlungen, auf denen der Abschluss des Ver-
trags beruht, auf vorhergehende Bestellung des 
Verbrauchers geführt worden sind oder 

2. die Leistung bei Abschluss der Verhandlungen 
sofort erbracht und bezahlt wird und das Entgelt 
40 Euro nicht übersteigt oder 

3. die Willenserklärung des Verbrauchers von ei-
nem Notar beurkundet worden ist. 

 

§ 312a Verhältnis zu anderen Vorschriften 

Steht dem Verbraucher zugleich nach Maßgabe 
anderer Vorschriften ein Widerrufs- oder Rückgabe-
recht nach § 355 oder § 356 dieses Gesetzes, nach 
§ 126 des Investmentgesetzes zu, ist das Widerrufs- 
oder Rückgaberecht nach § 312 ausgeschlossen.  

 

§ 355 Widerrufsrecht bei Verbraucherverträgen 

(1) 1Wird einem Verbraucher durch Gesetz ein Wi-
derrufsrecht nach dieser Vorschrift eingeräumt, so 
ist er an seine auf den Abschluss des Vertrags ge-
richtete Willenserklärung nicht mehr gebunden, 
wenn er sie fristgerecht widerrufen hat. 2Der Wider-
ruf muss keine Begründung enthalten und ist in 
Textform oder durch Rücksendung der Sache in-
nerhalb von zwei Wochen gegenüber dem Unter-
nehmer zu erklären; zur Fristwahrung genügt die 
rechtzeitige Absendung.  

(2) 1Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem 
dem Verbraucher eine deutlich gestaltete Belehrung 
über sein Widerrufsrecht, die ihm entsprechend den 
Erfordernissen des eingesetzten Kommunikations-
mittels seine Rechte deutlich macht, in Textform 
mitgeteilt worden ist, die auch Namen und An-
schrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu 
erklären ist, und einen Hinweis auf den Fristbeginn 
und die Regelung des Absatzes 1 Satz 2 enthält. 
2Wird die Belehrung nach Vertragsschluss mitge-
teilt, beträgt die Frist abweichend von Absatz 1 
Satz 2 einen Monat. 3Ist der Vertrag schriftlich abzu-
schließen, so beginnt die Frist nicht zu laufen, bevor 
dem Verbraucher auch eine Vertragsurkunde, der 
schriftliche Antrag des Verbrauchers oder eine Ab-
schrift der Vertragsurkunde oder des Antrags zur 
Verfügung gestellt werden. 4Ist der Fristbeginn 
streitig, so trifft die Beweislast den Unternehmer.  

(3) 1Das Widerrufsrecht erlischt spätestens sechs 
Monate nach Vertragsschluss. 2Bei der Lieferung 
von Waren beginnt die Frist nicht vor dem Tag ihres 
Eingangs beim Empfänger. 3Abweichend von Satz 1 
erlischt das Widerrufsrecht nicht, wenn der 
Verbraucher nicht ordnungsgemäß über sein Wi-
derrufsrecht belehrt worden ist, bei Fernabsatzver-
trägen über Finanzdienstleistungen ferner nicht, 
wenn der Unternehmer seine Mitteilungspflichten 
gemäß § 312c Abs. 2 Nr. 1 nicht ordnungsgemäß 
erfüllt hat.  

 

§ 356 Rückgaberecht bei Verbraucherverträgen 

(1) 1Das Widerrufsrecht nach § 355 kann, soweit 
dies ausdrücklich durch Gesetz zugelassen ist, beim 
Vertragsschluss auf Grund eines Verkaufsprospekts 
im Vertrag durch ein uneingeschränktes Rückgabe-
recht ersetzt werden. 2Voraussetzung ist, dass  

1. im Verkaufsprospekt eine deutlich gestaltete 
Belehrung über das Rückgaberecht enthalten ist, 

2. der Verbraucher den Verkaufsprospekt in Abwe-
senheit des Unternehmers eingehend zur Kennt-
nis nehmen konnte und 

3. dem Verbraucher das Rückgaberecht in Textform 
eingeräumt wird. 

(2) 1Das Rückgaberecht kann innerhalb der Wider-
rufsfrist, die jedoch nicht vor Erhalt der Sache be-
ginnt, und nur durch Rücksendung der Sache oder, 
wenn die Sache nicht als Paket versandt werden 
kann, durch Rücknahmeverlangen ausgeübt wer-
den. 2§ 355 Abs. 1 Satz 2 findet entsprechende An-
wendung.  

 

§ 357 Rechtsfolgen des Widerrufs und der Rück-
gabe 

(1) 1Auf das Widerrufs- und das Rückgaberecht 
finden, soweit nicht ein anderes bestimmt ist, die 
Vorschriften über den gesetzlichen Rücktritt ent-
sprechende Anwendung. 2§ 286 Abs. 3 gilt für die 
Verpflichtung zur Erstattung von Zahlungen nach 
dieser Vorschrift entsprechend; die dort bestimmte 
Frist beginnt mit der Widerrufs- oder Rückgabeer-
klärung des Verbrauchers. 3Dabei beginnt die Frist 
im Hinblick auf eine Erstattungsverpflichtung des 
Verbrauchers mit Abgabe dieser Erklärung, im 
Hinblick auf eine Erstattungsverpflichtung des 
Unternehmers mit deren Zugang.  
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(2) 1Der Verbraucher ist bei Ausübung des Wider-
rufsrechts zur Rücksendung verpflichtet, wenn die 
Sache durch Paket versandt werden kann. 2Kosten 
und Gefahr der Rücksendung trägt bei Widerruf 
und Rückgabe der Unternehmer. 3Wenn ein Wider-
rufsrecht nach § 312d Abs. 1 Satz 1 besteht, dürfen 
dem Verbraucher die regelmäßigen Kosten der 
Rücksendung vertraglich auferlegt werden, wenn 
der Preis der zurückzusendenden Sache einen Be-
trag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn bei 
einem höheren Preis der Sache der Verbraucher die 
Gegenleistung oder eine Teilzahlung zum Zeitpunkt 
des Widerrufs noch nicht erbracht hat, es sei denn, 
dass die gelieferte Ware nicht der bestellten ent-
spricht.  

(3) 1Der Verbraucher hat abweichend von § 346 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Wertersatz für eine durch die 
bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache 
entstandene Verschlechterung zu leisten, wenn er 
spätestens bei Vertragsschluss in Textform auf diese 
Rechtsfolge und eine Möglichkeit hingewiesen 
worden ist, sie zu vermeiden. 2Dies gilt nicht, wenn 
die Verschlechterung ausschließlich auf die Prüfung 
der Sache zurückzuführen ist. 3§ 346 Abs. 3 Satz 1 
Nr. 3 findet keine Anwendung, wenn der Verbrau-
cher über sein Widerrufsrecht ordnungsgemäß 
belehrt worden ist oder hiervon anderweitig Kennt-
nis erlangt hat.  

(4) Weitergehende Ansprüche bestehen nicht.  

 

§ 358 Verbundene Verträge 

(1) Hat der Verbraucher seine auf den Abschluss 
eines Vertrags über die Lieferung einer Ware oder 
die Erbringung einer anderen Leistung durch einen 
Unternehmer gerichtete Willenserklärung wirksam 
widerrufen, so ist er auch an seine auf den Ab-
schluss eines mit diesem Vertrag verbundenen 
Verbraucherdarlehensvertrags gerichtete Willenser-
klärung nicht mehr gebunden.  

(2) 1Hat der Verbraucher seine auf den Abschluss 
eines Verbraucherdarlehensvertrags gerichtete 
Willenserklärung wirksam widerrufen, so ist er 
auch an seine auf den Abschluss eines mit diesem 
Verbraucherdarlehensvertrag verbundenen Ver-
trags über die Lieferung einer Ware oder die 
Erbringung einer anderen Leistung gerichtete Wil-
lenserklärung nicht mehr gebunden. 2Kann der 
Verbraucher die auf den Abschluss des verbunde-
nen Vertrags gerichtete Willenserklärung nach 

Maßgabe dieses Untertitels widerrufen, gilt allein 
Absatz 1 und sein Widerrufsrecht aus § 495 Abs. 1 
ist ausgeschlossen. 3Erklärt der Verbraucher im 
Falle des Satzes 2 dennoch den Widerruf des 
Verbraucherdarlehensvertrags, gilt dies als Wider-
ruf des verbundenen Vertrags gegenüber dem Un-
ternehmer gemäß Absatz 1.  

(3) 1Ein Vertrag über die Lieferung einer Ware oder 
die Erbringung einer anderen Leistung und ein 
Verbraucherdarlehensvertrag sind verbunden, 
wenn das Darlehen ganz oder teilweise der Finan-
zierung des anderen Vertrags dient und beide Ver-
träge eine wirtschaftliche Einheit bilden. 2Eine wirt-
schaftliche Einheit ist insbesondere anzunehmen, 
wenn der Unternehmer selbst die Gegenleistung des 
Verbrauchers finanziert, oder im Falle der Finanzie-
rung durch einen Dritten, wenn sich der Darlehens-
geber bei der Vorbereitung oder dem Abschluss des 
Verbraucherdarlehensvertrags der Mitwirkung des 
Unternehmers bedient. 3Bei einem finanzierten 
Erwerb eines Grundstücks oder eines grundstücks-
gleichen Rechts ist eine wirtschaftliche Einheit nur 
anzunehmen, wenn der Darlehensgeber selbst das 
Grundstück oder das grundstücksgleiche Recht 
verschafft oder wenn er über die Zurverfügungstel-
lung von Darlehen hinaus den Erwerb des Grund-
stücks oder grundstücksgleichen Rechts durch Zu-
sammenwirken mit dem Unternehmer fördert, 
indem er sich dessen Veräußerungsinteressen ganz 
oder teilweise zu Eigen macht, bei der Planung, 
Werbung oder Durchführung des Projekts Funktio-
nen des Veräußerers übernimmt oder den Veräuße-
rer einseitig begünstigt.  

(4) 1§ 357 gilt für den verbundenen Vertrag entspre-
chend. 2Im Falle des Absatzes 1 sind jedoch An-
sprüche auf Zahlung von Zinsen und Kosten aus 
der Rückabwicklung des Verbraucherdarlehensver-
trags gegen den Verbraucher ausgeschlossen. 3Der 
Darlehensgeber tritt im Verhältnis zum Verbraucher 
hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs oder 
der Rückgabe in die Rechte und Pflichten des Un-
ternehmers aus dem verbundenen Vertrag ein, 
wenn das Darlehen dem Unternehmer bei Wirk-
samwerden des Widerrufs oder der Rückgabe be-
reits zugeflossen ist.  

(5) Die erforderliche Belehrung über das Widerrufs- 
oder Rückgaberecht muss auf die Rechtsfolgen nach 
den Absätzen 1 und 2 Satz 1 und 2 hinweisen.  
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§ 359 Einwendungen bei verbundenen Verträgen 

1Der Verbraucher kann die Rückzahlung des Darle-
hens verweigern, soweit Einwendungen aus dem 
verbundenen Vertrag ihn gegenüber dem Unter-
nehmer, mit dem er den verbundenen Vertrag ge-
schlossen hat, zur Verweigerung seiner Leistung 
berechtigen würden. 2Dies gilt nicht, wenn das 
finanzierte Entgelt 200 Euro nicht überschreitet, 
sowie bei Einwendungen, die auf einer zwischen 
diesem Unternehmer und dem Verbraucher nach 
Abschluss des Verbraucherdarlehensvertrags ver-
einbarten Vertragsänderung beruhen. 3Kann der 
Verbraucher Nacherfüllung verlangen, so kann er 
die Rückzahlung des Darlehens erst verweigern, 
wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist. 

 

§ 492 Schriftform, Vertragsinhalt 

(1) 1Verbraucherdarlehensverträge sind, soweit 
nicht eine strengere Form vorgeschrieben ist, 
schriftlich abzuschließen. 2Der Abschluss des Ver-
trags in elektronischer Form ist ausgeschlossen. 
3Der Schriftform ist genügt, wenn Antrag und An-
nahme durch die Vertragsparteien jeweils getrennt 
schriftlich erklärt werden. 4Die Erklärung des Dar-
lehensgebers bedarf keiner Unterzeichnung, wenn 
sie mit Hilfe einer automatischen Einrichtung er-
stellt wird. 5Die vom Darlehensnehmer zu unter-
zeichnende Vertragserklärung muss angeben:  

1. den Nettodarlehensbetrag, gegebenenfalls die 
Höchstgrenze des Darlehens, 

2. den Gesamtbetrag aller vom Darlehensnehmer 
zur Tilgung des Darlehens sowie zur Zahlung der 
Zinsen und sonstigen Kosten zu entrichtenden 
Teilzahlungen, wenn der Gesamtbetrag bei Ab-
schluss des Verbraucherdarlehensvertrags für die 
gesamte Laufzeit der Höhe nach feststeht, bei 
Darlehen mit veränderlichen Bedingungen, die in 
Teilzahlungen getilgt werden, einen Gesamtbe-
trag auf der Grundlage der bei Abschluss des 
Vertrags maßgeblichen Darlehensbedingungen, 

3. die Art und Weise der Rückzahlung des Darle-
hens oder, wenn eine Vereinbarung hierüber 
nicht vorgesehen ist, die Regelung der Vertrags-
beendigung, 

4. den Zinssatz und alle sonstigen Kosten des Dar-
lehens, die, soweit ihre Höhe bekannt ist, im Ein-
zelnen zu bezeichnen, im Übrigen dem Grunde 
nach anzugeben sind, einschließlich etwaiger vom 

Darlehensnehmer zu tragender Vermittlungskos-
ten, 

5. den effektiven Jahreszins oder, wenn eine Ände-
rung des Zinssatzes oder anderer preisbestim-
mender Faktoren vorbehalten ist, den anfängli-
chen effektiven Jahreszins; zusammen mit dem 
anfänglichen effektiven Jahreszins ist auch an-
zugeben, unter welchen Voraussetzungen preis-
bestimmende Faktoren geändert werden können 
und auf welchen Zeitraum Belastungen, die sich 
aus einer nicht vollständigen Auszahlung oder 
aus einem Zuschlag zu dem Darlehen ergeben, 
bei der Berechnung des effektiven Jahreszinses 
verrechnet werden, 

6. die Kosten einer Restschuld- oder sonstigen Ver-
sicherung, die im Zusammenhang mit dem 
Verbraucherdarlehensvertrag abgeschlossen 
wird, 

7. zu bestellende Sicherheiten. 

(1a) 1Abweichend von Absatz 1 Satz 5 Nr. 2 ist kein 
Gesamtbetrag anzugeben bei Darlehen, bei denen 
die Inanspruchnahme bis zu einer Höchstgrenze 
freigestellt ist, sowie bei Immobiliardarlehens-
verträgen. 2Immobiliardarlehensverträge sind 
Verbraucherdarlehensverträge, bei denen die Zur-
verfügungstellung des Darlehens von der Sicherung 
durch ein Grundpfandrecht abhängig gemacht wird 
und zu Bedingungen erfolgt, die für grundpfand-
rechtlich abgesicherte Darlehensverträge und deren 
Zwischenfinanzierung üblich sind; der Sicherung 
durch ein Grundpfandrecht steht es gleich, wenn 
von einer Sicherung gemäß § 7 Abs. 3 bis 5 des 
Gesetzes über Bausparkassen abgesehen wird. 3Bei 
Immobiliardarlehensverträgen muss die vom Dar-
lehensnehmer zu unterzeichnende Vertragserklä-
rung auch einen deutlich gestalteten Hinweis dar-
auf enthalten, dass der Darlehensgeber Forderun-
gen aus dem Darlehensvertrag ohne Zustimmung 
des Darlehensnehmers abtreten und das Vertrags-
verhältnis auf einen Dritten übertragen darf, soweit 
nicht die Abtretung im Vertrag ausgeschlossen oder 
der Darlehensnehmer der Übertragung zustimmen 
muss.  

(2) 1Effektiver Jahreszins ist die in einem Prozent-
satz des Nettodarlehensbetrags anzugebende Ge-
samtbelastung pro Jahr. 2Die Berechnung des effek-
tiven und des anfänglichen effektiven Jahreszinses 
richtet sich nach § 6 der Verordnung zur Regelung 
der Preisangaben.  
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(3) Der Darlehensgeber hat dem Darlehensnehmer 
eine Abschrift der Vertragserklärungen zur Verfü-
gung zu stellen.  

(4) 1Die Absätze 1 und 2 gelten auch für die Voll-
macht, die ein Darlehensnehmer zum Abschluss 
eines Verbraucherdarlehensvertrags erteilt. 2Satz 1 
gilt nicht für die Prozessvollmacht und eine Voll-
macht, die notariell beurkundet ist.  

 

§ 493 Überziehungskredit 

(1) 1Die Bestimmungen des § 492 gelten nicht für 
Verbraucherdarlehensverträge, bei denen ein Kre-
ditinstitut einem Darlehensnehmer das Recht ein-
räumt, sein laufendes Konto in bestimmter Höhe zu 
überziehen, wenn außer den Zinsen für das in An-
spruch genommene Darlehen keine weiteren Kosten 
in Rechnung gestellt werden und die Zinsen nicht in 
kürzeren Perioden als drei Monaten belastet wer-
den. 2Das Kreditinstitut hat den Darlehensnehmer 
vor der Inanspruchnahme eines solchen Darlehens 
zu unterrichten über  

1. die Höchstgrenze des Darlehens 

2. den zum Zeitpunkt der Unterrichtung geltenden 
Jahreszins, 

3. die Bedingungen, unter denen der Zinssatz geän-
dert werden kann, 

4. die Regelung der Vertragsbeendigung. 

3Die Vertragsbedingungen nach Satz 2 Nr. 1 bis 4 
sind dem Darlehensnehmer spätestens nach der 
ersten Inanspruchnahme des Darlehens zu bestäti-
gen. 4Ferner ist der Darlehensnehmer während der 
Inanspruchnahme des Darlehens über jede Ände-
rung des Jahreszinses zu unterrichten. 5Die Bestäti-
gung nach Satz 3 und die Unterrichtung nach Satz 4 
haben in Textform zu erfolgen; es genügt, wenn sie 
auf einem Kontoauszug erfolgen.  

(2) Duldet das Kreditinstitut die Überziehung eines 
laufenden Kontos und wird das Konto länger als 
drei Monate überzogen, so hat das Kreditinstitut 
den Darlehensnehmer über den Jahreszins, die 
Kosten sowie die diesbezüglichen Änderungen zu 
unterrichten; dies kann in Form eines Ausdrucks 
auf einem Kontoauszug erfolgen.  

 

§ 494 Rechtsfolgen von Formmängeln 

(1) Der Verbraucherdarlehensvertrag und die auf 
Abschluss eines solchen Vertrags vom Verbraucher 
erteilte Vollmacht sind nichtig, wenn die Schrift-
form insgesamt nicht eingehalten ist oder wenn eine 
der in § 492 Abs. 1 Satz 5 Nr. 1 bis 6 vorgeschriebe-
nen Angaben fehlt.  

(2) 1Ungeachtet eines Mangels nach Absatz 1 wird 
der Verbraucherdarlehensvertrag gültig, soweit der 
Darlehensnehmer das Darlehen empfängt oder in 
Anspruch nimmt. 2Jedoch ermäßigt sich der dem 
Verbraucherdarlehensvertrag zugrunde gelegte 
Zinssatz (§ 492 Abs. 1 Satz 5 Nr. 4) auf den gesetzli-
chen Zinssatz, wenn seine Angabe, die Angabe des 
effektiven oder anfänglichen effektiven Jahreszinses 
(§ 492 Abs. 1 Satz 5 Nr. 5) oder die Angabe des Ge-
samtbetrags (§ 492 Abs. 1 Satz 5 Nr. 2, Abs. 1a) fehlt. 
3Nicht angegebene Kosten werden vom Darlehens-
nehmer nicht geschuldet. 4Vereinbarte Teilzahlun-
gen sind unter Berücksichtigung der verminderten 
Zinsen oder Kosten neu zu berechnen. 5Ist nicht 
angegeben, unter welchen Voraussetzungen preis-
bestimmende Faktoren geändert werden können, so 
entfällt die Möglichkeit, diese zum Nachteil des 
Darlehensnehmers zu ändern. 6Sicherheiten können 
bei fehlenden Angaben hierüber nicht gefordert 
werden; dies gilt nicht, wenn der Nettodarlehensbe-
trag 50 000 Euro übersteigt.  

(3) Ist der effektive oder der anfängliche effektive 
Jahreszins zu niedrig angegeben, so vermindert sich 
der dem Verbraucherdarlehensvertrag zugrunde 
gelegte Zinssatz um den Prozentsatz, um den der 
effektive oder anfängliche effektive Jahreszins zu 
niedrig angegeben ist.  

 

§ 495 Widerrufsrecht 

(1) Dem Darlehensnehmer steht bei einem Verbrau-
cherdarlehensvertrag ein Widerrufsrecht nach § 355 
zu.  

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung auf die in 
§ 493 Abs. 1 Satz 1 genannten Verbraucherdarle-
hensverträge, wenn der Darlehensnehmer nach dem 
Vertrag das Darlehen jederzeit ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist und ohne zusätzliche Kosten 
zurückzahlen kann.  

 


